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Inkrafttreten des Cannabisgesetzes (CanG) am 1. April 2024 

Sehr geehrte Frau Schulleiterin, 
sehr geehrter Herr Schulleiter, 

am 1. April 2024 ist das Gesetz zum kontrollierten Umgang und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz – CanG) in Kraft getreten. 

Zu den im schulischen Kontext bestehenden handlungsfeldspezifischen 
Herausforderungen möchte ich Sie mit den folgenden grundlegenden Infor-
mationen sensibilisieren. 

Folgen des CanG für Schule 

1. Der Konsum von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Personen,
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist verboten.

2. Für Minderjährige bleibt Cannabis generell verboten, d. h. Kindern und
Jugendlichen unter 18 Jahren sind Erwerb, Besitz, Anbau und Konsum
von Cannabis weiterhin nicht erlaubt.

3. Cannabis an Minderjährige weiterzugeben, bleibt eine Straftat.

4. Der Konsum von Cannabis in der Schule und in Sichtweite von Schulen
ist verboten.

Anpassung der Hausordnung 

Im engen schulischen Bereich (Aufenthalt in der Schule sowie Teilnahme an 
schulischen Veranstaltungen) besteht ein striktes Verbot, Cannabisprodukte, 
gleich in welcher Menge und Form, mit sich zu führen. Dies gilt für alle Per-
sonen, die sich im Schulgebäude und auf dem Schulgelände aufhalten bzw. 
an verbindlichen schulischen Veranstaltungen (§ 26 SächsSchulG) teilneh-
men. 

Um dies für alle Personen sicherzustellen, bedarf es der Aufnahme dieses 
Verbotes in Ihre Hausordnung. Bitte passen Sie diese unter Beteiligung der 
Schulkonferenz umgehend an und informieren die Schulöffentlichkeit.  

Ihre Nachricht v om 

Aktenzeichen 

(bitte bei Antwort angeben) 

ZS-0500/1/26-2024/40005  

Chemnitz, 
17. April 2024

Ihr Ansprechpartner 
Gotthard Dorzok 

Durchwahl 
Telefon +49 371 5366-740 

Telefax +49 371 5366-499 

gotthard.dorzok@ 
lasub.smk.sachsen.de 

Ihr Zeichen 

Der Präsident 

LANDESAMT FÜR SCHULE UND BILDUNG  
Postf ach 13 34 | 09072 Chemnitz  

An alle  
Schulleiterinnen und Schulleiter  
der Schulen in öffentlicher Trägerschaft 
im Freistaat Sachsen 

Hausanschrift: 

Landesamt für Schule 

und Bildung 

Reichenhainer Straße 29 a 

09126 Chemnitz 

www.lasub.smk.sachsen.de 

DE-Mail-Zugang: 

poststelle@ 

lasub.smk-sachsen.de-mail.de 

Öffnungszeiten: 
Dienstag:   
13:00 – 18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Verkehrsverbindung: 
Straßenbahnlinie 3, 
City -Bahnen C13, C14, C15 

Behindertenparkplatz 
auf  dem Innenhof 
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Verstöße im schulischen Kontext 

Bei Verstößen gegen die gesetzlichen Regelungen sowie die Hausordnung richtet sich 
das Vorgehen nach dem jeweiligen Personenkreis, dem der Verstoß zuzurechnen ist:  

1. Bei Schülerinnen und Schüler - unabhängig, ob minderjährig oder volljährig - sind in
jedem Fall eines Verstoßes erziehungs- bzw. ordnungsrechtliche Maßnahmen zu
prüfen.

Für den Fall, dass Minderjährige Cannabisprodukte mit sich führen, sind diese bei
Bekanntwerden einzuziehen, die Polizei und die Eltern zu informieren und die weg-
genommene Rauschgiftmenge der Polizei zu übergeben.

Bei Volljährigen ist eine Einziehung nur dann zulässig, wenn der Verdacht einer
Straftat besteht. Dies ist dann der Fall, wenn die nach Cannabisgesetz erlaubte
Menge (25 bzw. 30 Gramm) offensichtlich überschritten wird.

2. Handelt es sich um einen Verstoß durch Lehrkräfte bzw. sonstiges im Dienste des
Freistaates Sachsen bzw. des Schulträgers stehendes Personal, ist abzuwägen, ob
disziplinarrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind.

3. Bei allen anderen Personen ist von der Wahrnehmung des Hausrechts Gebrauch
zu machen.

Bitte prüfen Sie zudem in allen Fällen eines Verstoßes die Erforderlichkeit der Meldung 
eines Besonderen Vorkommnisses.  

Weitergehende Informationen 

Weitere Hinweise zur Thematik finden Sie unter: 

 Fragen und Antworten zum Cannabisgesetz - BMG (bundesgesundheitsministeri-

um.de)
 Hinweise des Landespräventionsrates

Präventions- und Beratungsangebote 

Zu Ihrer Unterstützung hinsichtlich konkreter Präventionsangebote stehen Ihnen die 
folgenden Ansprechpersonen für schulische Gesundheitsförderung und Prävention des 
Landesamtes für Schule und Bildung gern zur Verfügung. 

Standort Bautzen: Nicole Gutte 
E-Mail: Nicole.Gutte@lasub.smk.sachsen.de
Tel.: 03591 621-363

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/cannabis/faq-cannabisgesetz
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/cannabis/faq-cannabisgesetz
https://www.lpr.sachsen.de/cannabis-7118.html
mailto:Nicole.Gutte@lasub.smk.sachsen.de
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Standort Chemnitz: Stefan Mayer 

Standort Dresden: 

Standort Leipzig: 

Standort Zwickau: 

E-Mail: Stefan.Mayer@lasub.smk.sachsen.de 
Tel.: 0371 5366-153

Nadja Minge 
E-Mail: Nadja.Minge@lasub.smk.sachsen.de 
Tel.: 0351 8439-212

Kathrin Peters 
E-Mail: Kathrin.Peters@lsaub.smk.sachsen.de 
Tel.: 0341 4945-785

Dr. Birgit Weiß, 
E-Mail: Birgit.Weiss@lasub.smk.sachsen.de 
Tel.: 0375 4444-242

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Ralf Berger 
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